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Liechtensteiner Landtag für Frauenstimmrecht

Der Landtag des Fürstentums Liechtenstein beschloss an seiner 5itzung vom Dienstag

einstimmig Eintreten auf die Regierungsvorlage über das Frauenstimmrecht.
Die Vorlage muss noch in zwei weiteren Lesungen behandelt werden. Die
Verfassungsvorlage, die bereits von allen 15 Abgeordneten des Landtags von
Vaterländischer Union (VU) und Fortschrittlicher Bürgerpartei (FBP) unterzeichnet
worden war, sieht die Einführung des Frauenstimmrechts in Landesangelegenheiten

vor. Am 28. Februar letzten Jahres hatten sich die stimmberechtigten
Liechtensteiner Männer entgegen den Erwartungen mit knapper Mehrheit gegen die
Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrecht ausgesprochen, nachdem die Schweizer
Stimmbürger sich am 7. Februar dafür entschieden hatten.

Angesichts der Tatsache, dass die nun von der Regierung erstellte Vorlage von
allen Landtagsabgeordneten unterzeichnet wurde und bereits die erste Lesung
einstimmig passierte, wird damit gerechnet, dass auch die noch folgenden beiden
Lesungen positive Beschlüsse bringen werden.

In eigener Sache

Seit der Ausgabe unseres letzten Mitteilungsblattes (4/72) durften wir folgende Landsleute

als Mitglied in unsern Verein aufnehmen. Wir heissen diese neuen Mitglieder aufs
herzlichste Willkommen.

Herr Jacques-André Jaquenoud, Vaduz

Herr Paul Neuenschwander, Vaduz

Herr Rudolf Riesen, Triesen

Herr Luzius Camenisch - Gassner, Triesenberg

Herr Dr. Rudolf Flückiger, Balzers

Frau Maria Posch - Caminada, Vaduz

Herr Anton Zimmermann, Triesenberg

Herr Dr. G.A. Gericke, Triesen

Herr Edy Rutishauser, Vaduz

Herr Rolf Hottinger, Nendeln

Unsere Kegel- und Jassektion trifft sich im kommenden Jahr an folgenden Tagen:
(jeweils ab 20 Uhr abends)

20. Januar 1973 Hotel Samina Triesenberg
10. Februar 1973 Hotel Löwen Nendeln
3. März 1973 Hotel Löwen Nendeln

Die weiteren Zusammenkünfte werden rechtzeitig bekanntgegeben.



In eigener Sache
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Ein Mosaik., Was hat dies mit dem Schweizer-Verein zu tun?— Um ein Werk zu
schaffen, muss Steinchen um Steinchen zusammengetragen werden. Je mehr und je
bunter die 5teinchen, desto grösser und vielfältiger wird das Werk.

Und das möchte unser Mosaik darstellen.
Alle Schweizer im Fürstentum Liechtenstein möchten sich im Schweizer Verein
zusammenschliessen.

In den Statuten des Schweizer Vereins steht unter anderem
Der Schweizer Verein verfolgt den Zweck

- die Schweizer im Fürstentum Liechtenstein zusammenzuschliessen

- unserer Heimat die Treue zu beweisen

- die Interessen der Schweizer im Fürstentum Liechtenstein zu vertreten

- die herzlichen Bande zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechten¬
stein zu vertiefen

- den Kontakt unter den Landsleuten aufrecht zu erhalten

- allen Landsleuten in rechtlichen und privaten Angelegenheiten beizustehen

- unverschuldet in Not geratene Landsleute auf geeignete Weise zu unter¬
stützen

Wenn Sie bis heute noch keine Gelegenheit hatten, sich beim Schweizer Verein
im Fürstentum Liechtenstein zu melden, können Sie dies mit untenstehendem
Abschnitt tun. Auf Wunsch sind wir gerne bereit, Ihnen Dokumentationsmaterial
über unseren Verein zur Verfügung zu stellen.

Hier ausschneiden und senden an:
Schweizer Verein in Liechtenstein, Postfach 100, Vaduz

Name und Vorname

Strasse

Wohnort

0 Ich interessiere mich zum Beitritt zum Schweizer Verein
0 Ich bitte um Zusendung von Dokumentationsmaterial
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